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8. 1J.

X philomathische Gesellschaft in Rostock besteht aus einer unbestimmtenZahl an Rechten und Pflichten gleicher Mitglieder.
—X

Site ertheilt ihren Mitgliedern keine Diplome, und nimmt keine auswartige
und Ehren-Mitglieder auf. Wer Rostock verlaßt, hort auf Mitglied zu seyn,
kann aber ohne weitere Formlichkeiten wieder eintreten, wenn er seinen Wohnsitz
wieder in Rostock uimmt.

§. 3.
 Siee sammelt keine Bucher, Manuscripte, und keine QVXsanditst pte, ine Merkwurdigkeiten der

..
Ihr Zweck ist gesellige Unterhaltung uber anziehende wissenschaftliche

Gegenstande, gesprachswesse herbeigeführt, oder durch besondere Vortrage
angeregt. Spiele sind auf immer ausgeschlossen.

§. 5.
In jeder Sitzung wird daher von einem Mitgliede, das sich freiwillig dazu

erboten hat, ein Aufsatz vorgelesen, ein freier Vortrag gehalten, oder eine Merk—
wurdigkeit vorgezeigt und erlautett.

Anmerk. Da es hoffentlich nie an freiwiligen Erbietungen zu Vorlesungen und Vor—
tragen zur Unterhaltung der Gesellschaft fehlen wird: so ist, mit Ausnahme des im
g. 1d bestimmten, Falles, kein Mitglied, dazu gezwungen, und es hangt ganz von
der Willkuhr eines seden ab, sich zu einer Unterhaltung anheischig zu machen oder nicht.

§. 6.
Um das zum Vortrag gebrachte naher zu erortern, ladet der Director die

anwesenden Mitglieder nach der Reihe ein, ihre etwanigen Bemerkungen daruber
zu machen; weßhalb auch in den Einladungs-Missiven vorher angezeigt wird,
wer etwas vorzulesen oder vorzutragen sich erboten, und woruber er sprechen werde.

§. 7.

 Die Wahl des Vorzutragenden bleibt jedem uberlassen; nur wird jeder seinem
Gegenstande eine moglichst gemeinanziehende Seite abzugewinnen suchen, um nicht
bloß eigentlichen Manuern vom Fache interessant und verstandlich zu sehn.

§. 8.

Auch die weitere Verfugung uber die vorgelesenen Aufsatze steht ganz den
Verfassern zu; jedoch darf dem etwanigen Abdruck eines Aufsaßes die Nachlicht:
„Vorgelesen in der Philomathischen Gesellschaft in Rostock,“ nicht fehlen.



F. 9.
Die Gesellschaft versammelt sich an jedem letzten Montag im Monate,

Abends 6 Uhr. Sind okonomische Angelegenheiten abzumachen, wohin auch die
Wahl neuer Mitglieder gehort, so kann die Gesellschaft etwas fruher zusamnmen
berufen werden, wie es die Unistande zu erfordern scheinen.

 — 5. r.
Der 2aste Mai wird alle Jahr als Stiftungstag der Gesellschaft gefeiert, wo

man, so viel es sich thun laßt, die anziehendsten Gegenstande zum Vortrage
bringt, unddie Gesellschaft, nach beendigter Sitzung auch zu einem frugalen
Mahle beisammen bleibt.

An diesem Tage steht es den Mitgliedern frei , auch Einheimische, die nicht
zur Gesellschaft gehoren, und sonst keinen srin zu den Versammlungen haben,als Gaste mitzubringen, wenn es Manner send denen man in keinem anstandigen
Zirkel den Zutritt versagen wurde. Gebildete Fremde konnen an allen Sitzungen,
nachdem die etwanigen okonomischen Augelegenheiten abgemacht find, Tan einem
Mitgliede dazu eingeladen, Theil nehmen.

. 12.

—A

In der Sitzung am Stiftungstage wird von dem Secretar die Verfassung der
—A abgelaufenen Jahres abgehan
delten, Gegenstande vorgelesen. Ein Auszug daraus kann in die vaterlandischen,
oder auch in einige auslandische offentliche Blatter gerucet werden.

Die Gesellschaft maßt sich nicht an, das Benehmen ihrer Mitglieder wahrend
der Sitzungen durch besondere Vorschriften regeln zu wollen, indem sie voraussetzt,
jeder werde sich von seinem Anstandsgefuhle seiten lassen.

§. 14.

EinbleibendesLocale hat die Gesellschaft nicht. Sie verabredetbloß fur die
Stunden des Beisammenseyns in einemoffentlichenHause ein Unterkommen, wenn
sich dazu in einem Privathausenicht eine schickliche Gelegenheit finden sollte.

§. 735.
 , Von der vorzunehmenden Wahl neuer Mitglieder werden die Mitglieder der
Gesellschaft durch eine Missive vorlaufig in Kenntniß gesetzt. Jedes Mitglied,
das einen Kandidaten vorzuschlagen willens ist, muß der Direction den schriftlich
ausgedruckten Wunsch desselben, in die Gesellschaft aufgenommen zu werden,
borzeigen, ihn mit der, im §. 19 bemerkten, Bedingung bekannt machen, es ihm
auch nicht verhehlen, daß die Aufnahme von dem gunstigen Ergebuiß der Abstun—
mung abhangig sey.
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g. 16
Das Stimmen geschieht auf eine solcheArt,daßniemanderfahrt,wiedie

einzelnen Mitglieder gestimmt haben. Zweidrittel der Stimmen aller in der Sitzung
anwesenden Mitglieder machen die Wahl gültig; doch mussen in einer Wahl- Ver
sammlung wenigstens neun Mitglieder gegenwartig seyn..

* 3

8. 417. . 46* a e —

Wereinmaldurchgefallen ist, kann, nach Ablauf eines halben Jahres,
wieder in Vorschlag gebracht werden.

— . ig. v

 Zur Aufnahme alsMitglied ist jeder stelbststandige gebildete Mann geeignet,
den man als einen Freund wissenschaftlichen Strebeus keunt, er mag ein eigent
licher Gelehrter oder ein Dilettant seyn. Mij w. a

5 ä 8. 19. —D —

Der Aufgenommene macht sich verbindlich, in einer der drei ersten Sitzungen,
die auf die Wahlversammlung folgen, einen Aufsatz vorzulesen, oder in einem
freien Vortrage einen GegenstandzurSprachezubringen,derdemZweckeder
Gesellschaft entspricht. Findet der Aufgenommene sich nicht ein, diese kleine
Obliegenheit zu erfullen, und hat er versaumt, das Directorium mit den dringenden
Ursachen bekannt zu machen, die sein Erscheinen verhinderten, und ihm Ansgruch
gu ine V angemessene Frist geben: so wird seine Aufnahme als nicht geschehenetrachtet.

d...20.
 Sieht die Gesellschaft sich durch ein Mitglied in der Erreichung ihrer Zwecke

hehindert, so kann sie dasselbe von ihrem Verein entfernen, ohne vapttehtet zu seyn,uber die Beweggrunde ihres Verfahrens gegen den Ausgeschlossenen sich zu erklaren.
Anmeyk. Die hiebei zu beohachtendeFormistfolgende: Es mussen wenigstens zehn Mit

glieder der Gesellschaft dem Director schriftlich ihren Wunsch uber die vorzunehmende
Ausschließung zu erkennen geben, und die Grunde ihres Verlangens hinzu fugen.
Ist das geschehen, so beruft der Director, mit Uebergehung der genannten 10 Mit
glieder, eing außerordentliche Versammlung, in welcher wenigstens 15 Mitglieder
gegenwartig seyn mussen, um einen Beschluß zu veranlassen, ob die von den zehn
vorgetragenen Grunde sich dazu eignen, uber die Ausschließung selbst eine Abstim
mung vorzunehmen? Werden die Grunde verworfen, so findet kein Beschluß Statt;
billigt man sie indeß, so wird uber die Ausschließung selbst gestimmt, woran die
genannten zehn Mitglieder wieder Theil nehmen. Die Ausschließung geschieht,
wenn Zweidrittel der Anwesenden dafur gestimmt haben. In diesem Falle wird
dem Ausgeschlossenen von dem Directorium davon eine schriftliche Anzeige gemacht.

——— 21.
Icdes Mitglied ist verpflichtet, zur Bestreitung der Ausgaben der Gesellschaft,

z. B. fur das Locale c., jahrlich einen Beitrag zu zahlen, welcher von dem
Directorium nach dem Bedurfnisse des Vereins bestimmt wird, und fur alle gleich—
maßig seyn mußB..
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F§. 22.
Zur AufrechthaltungderOrdnungundLeitungdergesellschaftlichenAngelegen

heiten werden folgende Beamtete von der Gesellschaft bestellttt
1) Ein Director, der die Versammlungen ausschreibt, und in denselben den Vorsitz

fuhrt, der uberhaupt, wo es nothig ist, als Organ der Gesellschaft auftritt
Ein GehulfsDirector, ersteren zu vertreten, wenn er Abhaltuugen hat.
Ein Secretar, welcher die, von dem Director ausgehenden Mittheilungen an
die Gesellschaft besorgt, in den Sitzungen das Protocoll fuhrt, die in der Ver—
sammlung anwesenden Mitglieder und Fremden, den Inhalt der Vorlesungen,
und was sonst zu bemerken ist, aufzeichnet, auch die Beitrage der Mitglieder

Heinfordern laßt und berechnee. —
4) Ein GehulfsSecretar, um den ersteren in Abhaltungsfallen zu vertreten.

F. 23.5 E
Diese Beamteten werden auf Ein Jahr gewahlt, und nach Ablauf desselben

von andern ersetzt, oder, wenn die Gesellschaft ihre langere Geschastsfuhrung
wunscht, und sie damit einverstanden sind, aufs Neue fur Ein Jahr bestatigt.

 . 4
Unm den Director zu bestinmen, wird alle Jahr, sofern die bisherigen Beam
teten ihre Stellen nicht behalten,nureinGehülfs-Directorgewahlt, und der
bisherige Gehulfs-Director tritt in dieStelle des abgehenden Directors.
 228. bu —

Eben so wird alle Jahr einGehulfsSecretair gewahlt, der den bisherigen
ersetzt, wenn erseine Stelle verlaßt. *

8:.26.
Diese Verfassung der philomathischen Gesellschaft in Rostock unterschreibenzum Zeichen ihrer Anerkennung, alle Mitglieder derselben; auch wird sie sre —8*

hinzu kommenden Mitgliedern zu demselben Zwecke vorgelegt, bis die Gesellschaft
s etwa gerathen findet, sich eine andere Gestalt zu geben. Alle funf Jahr wird
eine Revision der Verfassung vorgenommen.

Entworfen von dem Professor Flörke, am 8ten May 1819.
Von der Gesellschaft durchgesehen und nach kleinen Abanderungen gebilligt

2ssten Junius und 26sten November desselben Jahres. hen geciittgt am
Abermal durchgesehen und in einigen Puncten etwas abgeandert am

aoten April 18243.
Der Doctor der Philosophie A. C. Sie als drehe J ssen

Der Justizrath F. H. W. Seveck3 derzeit. Gehulfs-Director. e
Der Professor H. G. Slörke,

als derzelt. Secretar.
Der Senator und Kaufmann J. F. SchrepienanseannJirderSdhre pp,



Die philomathische Gesellschaft in Rostock wurde unter dem 6ten December

1819 in nachfolgendem Allerhochstem Rescripte Landesherrlich genehmigt.

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog
zu Mecklenburg c.

Unsern gnadigsten Gruß zuvor. Ehrenvester und Hochgelahrter,
lieber Getreuer! Wir haben Uns eure Vorstellung vom 26sten v. M.,

wegender daselbst einzurichtenden philomachischen Gesellschaft, vor
legen lassen und genehmigen die Bildung und Fortfuhrung derselben,
nach der von euch eingereichten Verfassungs · Urkunde hiemit in
Gnaden, womit Wir euch gewogen verbleiben. Gegeben auf
Unserer Vestung Schwerin, den 6ten December 1819.

—. F. G. H.z.M.
9— —

euv — —
J

den Vrofessor Karsten.

An

A. G. v. Brandenstein.
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Mitglieder der philomathischen Gesellschaftzu Rostock,
 erim Aprift 18240 .

J. H. E. Alban, Doctor der Medizin. Georg Meyenn, Kaufmann.
T. Albrecht, Hofmechanicus. L. P. Miche!s, Doctor der Medizin.
DHie. J. G. Becker, Prapositus und Pastor an C. E. Baron von Nettelbladt..
 der Marien-Kirche.. 6. FJ. Papke, Kammerei Secretkafrr.
B. F.H.Becker,Doct. der Rechte u. Advokal. T. F. Qustten haum, Doctor der Medizin
F. Behm, Universitats-Buchdrucker. und Großherzogl. außerordentl. Professor der
FH. Bencard, Doct. der Rechteu.Senator. Angtomie an der Universitat.
ð. T. E. von Blucher, Hof und Land S. F. G. Rad datz, Diaconus an der Jacobi

Gerichts-Assessor, Erbherr auf Wasdow. Kirche. F
C. E. C. Bocher, Adoocct C. Raspe, Doctor und Großherzogl. außer
. FJ. Fon Both, Canzlei-Vice: Directer ordentl. Professor der Rechte an der Uni—

und Regierungs-Commissarius bei der Uni- versitaät.. 63 23.
versitat D. F. W. Ronnberg,Doctorder Rechte

C.E. T. Brandenburg, Doct. der Medizin und zweiter Bibliothekar.
und vormals rathlicher Professor an der Uni- C. H. Saniter, Doctor derRechte und

versitat. Stadt-Syndicus.
J. F. Brandenburg, Doctor der Rechte G. Schleuder, Kaufmann und Gastwirth.

und Senator. J. ð Sschrepp, Senator und Kaufmann.G. C. F. Crull, Doct. der RechteundAdvokat.J.R.Schroter,Doetor der Philosophie
G. DethardinJ Doctor der Theologie. undrathlicherProfessorder Mathematik anDirector des Ministeriums und Pastor an der Unibversitat.

der JacobiKirche. 3 J. x. Schultz, Doetor der Rechte und Stadt
B. W. Detharding, Doctor der Medizin Syndicus.

und Ober-Militar-Arzt. Xxax!l Sultz, Kaufmann.
p. FA Ditmar, DoctorderRechteundJ.HSgmfedekampf,Advokat..ritterschaftlicher Syndicus. 85. F. W. Schunemann, Hofrath uud
C. Dugge, Hospital-Meister. Kaiserl. Rußischer Consul.
W. C. F.S. Dugg Advokat und Secretar. F.H.W.Sevecke, Doctor der Rechte und5. G. Florke, Doctor der Philosophie und *gJustizrath.

Großherzogl. Professor der Raturgeschichte A.E. Siemssen, Doctor der Philosophie,
und Botanik an der Universitat. Lehrer, an der großen Schule und academi

F. J.CFranke, Doctor, der Philosophie scher Privat-Docent.
und PrivatDocent an der Universitat. S. J. C. Stampe, Justizrath.

C. on Gravenitz, Second- Lieutenant. E. F. Stiller, Hofbüchhandler.
F. H. Hulsenbeck, Sengtor. Friedrich Stromer, Kaufmann.
8. vi. LFohnsen, Tandidat des Predigt. J. J. A. Taddel, Doctor der Rechte und

Anuts und Vorsteher einer Privat?Schul Burgermeister.
Anstalt fur Knaben. m — Waäckerow, Abvokat.F. Kammerer, Soctor und rathlicher Pro- C. Wein hol z. Doctor der Philosophie und
fessor der Rechte an der Universitat. PrivatDocent an dex Universitat.

F. EL. Karsten, Doctor der Philosophie, F. C. G. Wiggexrs, Doctor der Rechte und
Großherzogl. Geh. Hofrath und Professor Landes-Secxretar.
der OSeconomie an der Universitat. L. C. F. Wildberg, Doctor der Medizin,

d L. F. Karsten, Doctor der Rechte und — Strel. Ober-Medizinal
Senator. Rath und rathlicher Professor an der Uni

MatthiesKlinger,, Kaufmann. versitat.
. W. Kruger, Justizrath. C. Witte, Doctor der Philosophie und Apo
F. wW. Krager, Zswechhier. theker. 9J
d. F. Kuhl, Apotheker. F. Wittstock, Doctor der Medizin und
J. E' RMann, Konigl. Preußischer Consul. lEStadt--VPhysicus.

à.
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MitgliederderphilomathischenGesellscha“4
 im Aprife 182456
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J. H. E. Alban, Doctor der Medizi
C. Albzeqt, Hofmechanicus. 3 reny,
Di. J. G. Becker, Prapositus und pastoranl F. . Baro
Ider Narien Kirche. . JF.vdlay
8. I Becher. Doct. der Rechte u. Advokat. E. F. Qu!
F. Behm, UnlversitatsBuchdrucker. und Gry
E. H. Bencard, Doct. der Rechteu.Senator. Anato
B. L.En pon Bluchex, Hof und Land. 8. F.
—
. E E. Bocler, Adopcat. g9
c. J. Pon Both, Canzlei-Vice-Directer
und Regierungs Commisarius bei der Uni
versitat· 90
. ETiBrandenburg Doct.derMedizin
und vormals rathlicher Professor an der Uni
versitat. *
J. F. EBrandenburg,Doctorder Rech
und Senator. 666

G. CgF Erui, Doct. der Rechte und Ady
. Doctor, der They
Director des NRinisteriums und Pass
der JacobiKirche. 7
8. wWB. Detharding, Doctor der,
und OberMilitarArzt.
p. Fimar Soctor der
ritterschaftlicher Syndlcus.
C. Zugge, HospitalMeistey
W. C. 5 Zusge Advol5. G. Florke, octor der“
Großherzogl. Professor d
Ind Botanik an der Unj
F. J. CFranke, Do
und PrivatDocent a
C. von Gravenitz,/
F. H. Hulsenbeck,
B. A.L. Johnse;
Amts und Vorys
Anstalt fur K
F. Kammere,
fessor der R
F. E. L. Ka
Großherz
der Oec
D. L. E.
Sena?8
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Seat.
der Medizin

.Professor der

us an der Jacobi

Großherzogl. außer
Rechte an der Uni—

—9— 5

* F ,Doctor der Rechte
9 ee,
* Doctor der Rechte und

 S 4.
0— Kaufmann und Gastwirth.
Ve A Senator und Kaufmanu.
—* ter, Doctor der Philofophie

Rrofessor der Mathematit anitat.

ltz, Doetor der Rechte und Stadt
chultz, Kaufmann.
Hmgedekampf, Advokat

 W. Sunemann, Hofrath undA Rußischer Consul.
HaW. Sevecke, Dockor der Rechte und

* Justizrath.—
8 .C. Siemssen, Doctor derPhilosophie,

— ——
V scher Privat-Docent.

S 8. J.C. Stampe Justizrath.———
9 Friedrich Stromer, Kaufmann.
I J. J. A. Tad del, Doctor der RKechte und

Schul- Burgermeister.
z. Wackerow, Advokat.

Wein holz, Doctor der Philosophie und
PrivatDocent an der Univerfitat.

F. T. G. Wiggers, Docitor der Rechte und
Landes-Secretar.

e. L.. F, Wild herg, Doctor der Medizin,
rrerree Meckl. Strel. OberMedizinalRathund rathlicher Professor an der un—

Aufmann. verfsitat.
ath. C. Witte, Doctor der Philosophie und Apo—

othetei. theker. J
ftel. 85. Wittstock, Doctor der Medizin und— DD—5

*
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